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Ergebnis- und/oder zahlungsrelevante 
Auswirkungen? 

 

 

 
nein X 

 
ja 

 
 

 
Im Haushaltsplan vorgesehen?  

 

 
nein  

 

 
ja, im Hpl., Produktgruppe  

 
Im Wirtschaftsplan vorgesehen? 

 
  

nein  
 
ja, im Wi-Plan  

 
2 

 
Die Leistungen sind 

 
3 

 
Rechtsgrundlage/Ausschussbeschluss: 

 
 

 
 

 
freiwillig 

 

 
 

 
durch Gesetz/Verordnung pp. 

 
 

 
durch Ausschussbeschluss des LWL 

4 
 
Investitionskosten/einmalige Auszahlungen: 

 
5 

 
Jährliche ergebnisrelevante Folgekosten: 

 
6 

 
Hinweise 

 
Insgesamt:             

 
EUR 

 
Insgesamt:  

 
EUR 

 

 
Beteiligung Dritter:  

 
EUR 

 
Beteiligung Dritter: 

 
EUR 

 
Belastung LWL:     

 
EUR 

 
Belastung LWL:  

 
EUR 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der am 22.11.2012 vom Kämmerer des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe aufgestellte und 
vom Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2013 mit Haushaltsplan und Anlagen einschließlich der sich aus den 
beiliegenden Übersichten ergebenden Änderungen wird beschlossen. 
 
Damit ist der als Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2013 beschlossen. Der Hebesatz 
zur Landschaftsumlage wird auf 16,4 % festgesetzt. 
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Begründung: 
 
In der 8. Sitzung der 13. Landschaftsversammlung am 22.11.2012 ist der vom Kämmerer 
aufgestellte und vom Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bestätigte Entwurf 
der Haushaltssatzung 2013 mit Haushaltsplan und Anlagen dem Landschaftsausschuss und 
den jeweils zuständigen Fachausschüssen zur Einzelberatung überwiesen worden (Vorlagen 
13/1109 und 13/1109/1). Die aus den Haushaltsberatungen resultierenden Änderungen 
sowie die darüber hinaus verwaltungsseitig vorgeschlagenen Änderungen sind in der Anlage 
2 zu dieser Vorlage im Einzelnen dargestellt und ergeben nachfolgendes Gesamtergebnis (in 
Klammern sind die Entwurfszahlen dargestellt): 
 

 
Gesamtergebnis 2013      
Ergebnisplan 2013  EUR Finanzplan 2013 EUR 
 Erträge 
(lt. Entwurf) 

2.782.098.773 
(2.809.963.973) 

Einzahlungen 
(lt. Entwurf) 

2.758.213.360 
(2.785.767.735) 

 
Aufwendungen 
(lt. Entwurf) 

 
2.810.193.062 

(2.809.963.973) 

  
Auszahlungen 
(lt. Entwurf) 

 
2.795.644.430 

 (2.795.415.341) 
Ergebnis der 
laufenden 
Verwaltungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 

 
 

- 28.094.289 
(0) 

 
Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  
(lt. Entwurf) 

 
 

- 37.431.070         
(- 9.647.606) 

   Einzahlungen aus 
Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 
davon: 
Kreditaufnahmen für 
Investitionstätigkeit 
(lt. Entwurf) 

 
 

71.385.585 
(71.696.410) 

 
 

18.405.098 
(18.405.098) 

      
Auszahlungen aus 
Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 
davon: 
ordentliche Tilgung 
(lt. Entwurf) 

 
 
 

53.228.750 
(53.228.750) 

 
14.588.360 

(14.588.360) 
  
  

  Saldo aus 
Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit 
(lt. Entwurf) 

 
 

18.156.835 
(18.467.660) 

  
  

   
Änderung  
Finanzmittelbestand  
(lt. Entwurf) 

 
 

- 19.274.235 
(+ 8.820.054) 
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1. Ergebnis- und Finanzplan 
 
Unter Berücksichtigung der sich aus der Anlage 2 ergebenden Änderungen übersteigt der  
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 2.810.193.062 EUR 
den Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von  2.782.098.773 EUR 
um 
ein haushaltswirtschaftliches Defizit in Höhe von 28.094.289 EUR. 
 
Der eingebrachte Entwurf des Ergebnisplans 2013 sah einen ausgeglichenen Haushalt bei 
einem Hebesatz von 16,6% vor.  
 
Die allgemeinen Deckungsmittel des LWL wurden zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Haushaltsplanentwurfes 2013 auf der Grundlage der Eckpunkte zum Gemeinde-
finanzierungsgesetz (GFG) 2013 sowie der 1. Modellrechnung des IT.NRW ermittelt. 
 
Zwischenzeitlich liegen der GFG-Entwurf 2013 der Landesregierung NRW sowie eine hierauf 
basierende 2. Modellrechnung des IT.NRW vor. Gegenüber dem Entwurf ergeben sich 
hieraus folgende Auswirkungen: 
 

• Geringeres Aufkommen aus der Landschaftsumlage bei gleichbleibendem Hebesatz 
zur Landschaftsumlage von 16,6 % = rd. -3,9 Mio. EUR 

• Reduzierte Schlüsselzuweisungen  = rd. -2,4 Mio. EUR 
• Weitere Verschlechterungen  = rd. -0,3 Mio. EUR 

o Investitionspauschale Eingliederungshilfe (-310.825 EUR) 
o Bedarfszuweisung für landschaftliche Kulturpflege (-29.500 EUR) 

 
Zu den o.g. Verschlechterungen aus dem GFG-Entwurf 2013 haben sich seit der 
Einbringung des Haushaltes sowie im Rahmen der politischen Beratungen des 
Haushaltsplanentwurfes 2013 weitere Änderungen ergeben, die in der Anlage 2 dargestellt 
sind. 
 
Die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP/FW haben einen Antrag (Drucksache 
13/1204) zur Beratung in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss, den Landschaftsausschuss 
und die Landschaftsversammlung mit dem Inhalt eingebracht, den Hebesatz zur 
Landschaftsumlage für das Jahr 2013 auf 16,4%-Punkte festzusetzen. 
 
Eine Beschlussfassung ist hierzu im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 13.12.2012 
sowie im Landschaftsausschuss am 14.12.2012 nicht erfolgt. 
Im Landschaftsausschuss bestand aber Einvernehmen, dass die Verwaltung bei der 
Gestaltung der Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013 einen Hebesatz zur 
Landschaftsumlage von 16,4% zu Grunde legen kann. 
 
Der zu beschließende endgültige Haushalt 2013 berücksichtigt daher eine Reduzierung des 
Hebesatzes zur Landschaftsumlage gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um 0,2 %-
Punkte, so dass der  
 
Hebesatz zur Landschaftsumlage für das Jahr 2013 auf 16,4 % festgesetzt wird. 
 
Die Senkung des Umlagehebesatzes auf 16,4 % sowie die weiteren in der Anlage 2 
dargestellten Veränderungen führen im Ergebnisplan zu einem haushaltswirtschaftlichen 
Defizit i.H.v 28.094.289 EUR. Hierdurch wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
erforderlich. Der Haushaltsplan 2013 gilt somit gemäß § 75 Absatz 2 Satz 3 Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) als fiktiv ausgeglichen. 
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Aufgrund der Änderungen im Ergebnisplan wird im Finanzplan der Saldo aus Ein- und 
Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -37.431.070 EUR neu festgesetzt. 
Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Verschlechterung um rd. 27,8 Mio. 
EUR. 
 
Die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 
führen in diesem Bereich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf zu einer Verschlechterung 
des Saldos um 310.825 EUR auf 18.156.835 EUR. 
 
Somit ergibt sich eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes im Finanzplan 2013 um rd. 
19,3 Mio. EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Verschlechterung 
von rd. 28,1 Mio. EUR. 
 
Die zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich 
gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2013 unverändert auf 18.405.098 EUR. 
 
Die ordentlichen Tilgungsleistungen bleiben mit einem Betrag von 14.588.360 EUR konstant.  
 
 
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 
 
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist auf der Grundlage der für den Entwurf des 
Haushaltsplanes 2013 empfohlenen Änderungen (Anlage 2) fortgeschrieben worden. 
Weitere Änderungen, die sich nur auf die Ansätze 2014 - 2016 beziehen, bestehen nicht. Die 
Hebesätze werden im Vergleich zum Entwurf konstant gehalten. 
 
Folgende Hebesätze sind im mittelfristigen Planungszeitraum 2014 - 2016 angesetzt: 
 

• 2014 = 16,8 % 
• 2015 = 17,1 % 
• 2016 = 17,4 % 

 
Die Festsetzung der Hebesätze zur Landschaftsumlage bleibt den jährlichen Beschlüssen 
der Landschaftsversammlung im Rahmen der Verabschiedung der jeweiligen 
Haushaltssatzungen vorbehalten. 
 
 
3. Weitere Veränderungen 
 
Durch die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich im Haushaltsplan 2013 zwangsläufig 
Änderungen in den auf Produktbereichs- und auf Dezernatsebene zusammengefassten 
Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Darüber hinaus sind auf der Grundlage der 
beschriebenen Änderungsvorschläge Anpassungen der Erläuterungen und weitere 
Folgeänderungen erforderlich. 
 
Diese in den beigefügten Anlagen nicht beschriebenen Anpassungen werden ohne 
Veränderungen der Ergebnisse des Haushaltsplans von der Verwaltung vorgenommen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch der im Kulturausschuss am 07.12.2012 beschlossene 
mündliche Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen berücksichtigt. Demnach werden in 
der Produktgruppe "LWL-Museumsamt für Westfalen" die Erläuterungen zu den 
Aufwendungen des Produktes "Beratung und finanzielle Förderung" um die Aufzählung 
"Konzepte für Maßnahmen der Inklusion 50.000 EUR" ergänzt. Bei der Aufzählung 
"Präsentations- und Einrichtungsmaßnahmen sowie Um- und Neubaumaßnahmen" wird die 



 

5 
 

Summe um 50.000 EUR auf 1.100.000 EUR reduziert. Die Richtlinien und Förderkriterien 
sind entsprechend zu ändern. 
 
 
4. Änderungen der Wirtschaftsplanentwürfe  
 
Zu den Wirtschaftsplänen 2013 und den Ergebnis- und Finanzplänen 2012 - 2016 für  
 
• die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregel-

vollzugseinrichtungen Westfalen,  
• das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und 

das LWL-Jugendheim Tecklenburg, 
• den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
 
wird auf die gesonderte Beratung und Beschlussfassung zu den Vorlagen 13/1135, 13/1171 
und 13/1180 verwiesen. 
 
 
5. Stellenplan 
 
Zum Stellenplan 2013 haben sich gegenüber dem Entwurf keine Änderungen ergeben. 

 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1: Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für 

das Haushaltsjahr 2013  
 
Anlage 2: Übersicht über Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013 
 
Anlage 3: Ergebnisplan und Finanzplan 2013 für den LWL  
 
Anlage 4: Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Mitglieder der 

Landschaftsversammlung (Teil A: Geldleistungen) 
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